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Lichtenstein
Voreppe

Lichtenstein
Gemeinde

Durch Freundschaft verbunden seit 1992.

Städtepartnerschaft 
Lichtenstein und Voreppe!

Festakt!

Samstag, 20. Mai 2023
17:00 Uhr
Lichtensteinhalle
30+1 Jahre Freundschaft müssen gefeiert werden! 
Wir laden ein zu gutem Essen, guter Unterhaltung  
und guter Gemeinschaft.

Mehr Informationen finden Sie unter 
www.gemeinde-lichtenstein.de

Jahre
Lichtenstein
Voreppe
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Lichtenstein
Voreppe

Lichtenstein
Gemeinde

Durch Freundschaft verbunden seit 1992.

Städtepartnerschaft 
Lichtenstein und Voreppe!

Disco im Feuerwehrhaus!
Samstag, 20. Mai 2023
ab 19:30 Uhr
Feuerwehrhaus
Talackerstraße 12  . Unterhausen
Feiern mit DJ Ralf Schmidt, ab 16 Jahre, Eintritt frei.

Mehr Informationen finden Sie unter 
www.gemeinde-lichtenstein.de

Jahre
Lichtenstein
Voreppe
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Sind Ihre Ausweisdokumente noch gültig?
Jeder Deutsche ab 16 Jahre ist verpflichtet, einen gültigen Personalausweis oder 
Reisepass zu besitzen, bei Auslandsreisen auch Kinder!
Bitte überprüfen Sie !VOR BUCHUNG! einer Reise die Gültigkeit Ihrer Dokumente und beantragen Sie 
Ihre Dokumente RECHTZEITIG!
Bitte beachten Sie, dass technische Probleme, personelle Engpässe oder erhöhtes 
Bestellaufkommen längere Herstellungszeiten verursachen können.

1. Antragstellung
Der Antrag muss persönlich erfolgen.
Notwendige Unterlagen:
• Aktuelles biometrisches Foto (das Foto des letzten Ausweises darf nicht noch einmal verwendet werden)
• bisheriger Personalausweis oder Reisepass oder Kinderreisepass
•  Geburts-/Abstammungs- oder Heiratsurkunde (Stammbuch) bei erstmaliger Ausstellung des Ausweises im 

Scheckkartenformat, grundsätzlich wenn bisheriger Ausweis/Pass nicht in Lichtenstein ausgestellt ist.
•  bei Ausstellung eines Ausweises vor dem 16. Lebensjahr bedarf es der Zustimmung der Eltern, ebenso bei 

Ausstellung eines Passes für Minderjährige (Zustimmungserklärung können wir vorab zuschicken)
• Fingerabdrücke sind ab 6 Jahre Pflicht
• Unterschrift ist ab 10 Jahre Pflicht

2. Gültigkeit
Der Ausweis/Pass wird vor Ablauf der Gültigkeit ungültig, sofern Eintragungen fehlen oder unzutreffend sind (z.B. 
bei Namensänderung durch Heirat oder Feststellung eines Fehlers der Personendaten). Eine Verlängerung ist 
grundsätzlich nicht möglich!
3. Gebühren
Die Gebühren sind abhängig von Laufzeit und Alter und müssen grundsätzlich bei Antragstellung entrichtet wer-
den. Es kann bar oder mit Scheckkarte bezahlt werden.

Kinderreisepass
Für den Grenzübertritt benötigen Kinder ab Geburt einen Kinderreisepass, auch wenn keine Grenzkont-
rollen stattfinden!
Eine Ausweis-/Passpflicht für Kinder bis 16 Jahre im Inland besteht nicht, es kann jedoch sein, dass manche
Fluggesellschaften auch bei Inlandsflügen auf Pässe für Kinder bestehen.

1. Notwendige Unterlagen
• Geburtsurkunde
• Unterschriften beider Eltern auf Zustimmungserklärung (kann auf unserer Homepage heruntergeladen werden)
• bei Alleinerziehenden Nachweis des alleinigen Sorgerechts
• Ausweise oder Pässe der Eltern zum Abgleich mit den Unterschriften
• bisheriger Kinderreisepass, falls vorhanden
• biometrisches Foto unabhängig vom Alter des Kindes
• Gebühr in Höhe von 13 Euro ist bei Antragstellung zu entrichten

2. Gültigkeit
• 1 Jahr
•  Vor Ablauf der Gültigkeit ungültig, sofern Eintragungen fehlen oder unzutreffend sind, z.B. bei Namensän-

derung.
• Wir empfehlen die Ausstellung eines Reisepasses oder Personalausweises ab dem 6. Lebensjahr.
•  Wird nicht in allen Staaten dieser Welt anerkannt. In diesem Fall ist ein Reisepass 

auszustellen und ein bereits vorhandener Kinderpass wird vor Ablauf der Gültigkeit 
eingezogen. Vor Reisebeginn sind hierüber rechtzeitig Informationen einzuholen. Ein-
reisebestimmungen können bei www.auswaertigesamt.de eingeholt werden.

Kinderreisepässe sind vorläufige Dokumente und können vor Ort ausgestellt werden. 
Trotzdem muss bis zur Aushändigung mit einer Wartezeit bis zu 1 Woche gerechnet 
werden. Wir bitten deshalb um rechtzeitige Beantragung!
Ausländischen Mitbürgern wird geraten, Ihre Dokumente rechtzeitig vor Urlaubsantritt zu beantragen, damit 
auch der eventuell neu auszustellende Aufenthaltstitel beim Ausländeramt rechtzeitig fertig wird. Es muss mit 
langen Wartezeiten bei der Terminvergabe und Fertigstellung gerechnet werden!
Bitte legen Sie grundsätzlich Ihre neuen Dokumente dem Bürgerbüro vor, damit die Pass-/Ausweisdaten ak-
tualisiert werden können.

Veröffentlichung unter Amtliche Bekanntmachungen 
 
 

Sind Ihre Ausweisdokumente noch gültig? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeder Deutsche ab 16 Jahre ist verpflichtet, einen gültigen Personalausweis oder Reisepass zu besitzen, bei 
Auslandsreisen auch Kinder! 
Bitte überprüfen Sie !VOR BUCHUNG! einer Reise die Gültigkeit Ihrer Dokumente und beantragen Sie Ihre 
Dokumente RECHTZEITIG! 
Bitte beachten Sie, dass technische Probleme, personelle Engpässe oder erhöhtes Bestellaufkommen 
längere Herstellungszeiten verursachen können.  
 
1. Antragstellung 
Der Antrag muss persönlich erfolgen. 
Notwendige Unterlagen: 
 Aktuelles biometrisches Foto (das Foto des letzten Ausweises darf nicht noch einmal verwendet werden) 
 bisheriger Personalausweis oder Reisepass oder Kinderreisepass 
 Geburts-/Abstammungs- oder Heiratsurkunde (Stammbuch) bei erstmaliger Ausstellung des Ausweises im Scheckkartenformat, 

grundsätzlich wenn bisheriger Ausweis/Pass nicht in Lichtenstein ausgestellt ist.  
 bei Ausstellung eines Ausweises vor dem 16. Lebensjahr bedarf es der Zustimmung der Eltern, ebenso bei Ausstellung eines Passes 

für Minderjährige (Zustimmungserklärung können wir vorab zuschicken) 
 Fingerabdrücke sind ab 6 Jahre Pflicht 
 Unterschrift ist ab 10 Jahre Pflicht 
 
2. Gültigkeit 
Der Ausweis/Pass wird vor Ablauf der Gültigkeit ungültig, sofern Eintragungen fehlen oder unzutreffend sind (z.B. bei 
Namensänderung durch Heirat oder Feststellung eines Fehlers der Personendaten). Eine Verlängerung ist grundsätzlich nicht 
möglich! 
 
3. Gebühren  
Die Gebühren sind abhängig von Laufzeit und Alter und müssen grundsätzlich bei Antragstellung entrichtet werden. Es kann bar oder 
mit Scheckkarte bezahlt werden. 
 
 
Kinderreisepass 
 
Für den Grenzübertritt benötigen Kinder ab Geburt einen Kinderreisepass, auch wenn keine 
Grenzkontrollen stattfinden! 
Eine Ausweis-/Passpflicht für Kinder bis 16 Jahre im Inland besteht nicht, es kann jedoch sein, dass manche 
Fluggesellschaften auch bei Inlandsflügen auf Pässe für Kinder bestehen. 
 
1. Notwendige Unterlagen 
 Geburtsurkunde 
 Unterschriften beider Eltern auf Zustimmungserklärung (kann auf unserer Homepage heruntergeladen werden) 
 bei Alleinerziehenden Nachweis des alleinigen Sorgerechts 
 Ausweise oder Pässe der Eltern zum Abgleich mit den Unterschriften 
 bisheriger Kinderreisepass, falls vorhanden 
 biometrisches Foto unabhängig vom Alter des Kindes 
 Gebühr in Höhe von 13 Euro ist bei Antragstellung zu entrichten 
 
2. Gültigkeit 
 1 Jahr  
 Vor Ablauf der Gültigkeit ungültig, sofern Eintragungen fehlen oder unzutreffend sind, z.B. bei Namensänderung. 
 Wir empfehlen die Ausstellung eines Reisepasses oder Personalausweises ab dem 6. Lebensjahr. 
 Wird nicht in allen Staaten dieser Welt anerkannt. In diesem Fall ist ein Reisepass auszustellen und ein bereits vorhandener 

Kinderpass wird vor Ablauf der Gültigkeit eingezogen. Vor Reisebeginn sind hierüber rechtzeitig Informationen einzuholen. 
Einreisebestimmungen können bei www.auswaertigesamt.de eingeholt werden. 

 
Kinderreisepässe sind vorläufige Dokumente und können vor Ort ausgestellt werden. 
Trotzdem muss bis zur Aushändigung mit einer Wartezeit bis zu 1 Woche gerechnet werden. Wir bitten 
deshalb um rechtzeitige Beantragung! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ausländischen Mitbürgern wird geraten, Ihre Dokumente rechtzeitig vor Urlaubsantritt 
zu beantragen, damit auch der eventuell neu auszustellende Aufenthaltstitel beim 
Ausländeramt rechtzeitig fertig wird. Es muss mit langen Wartezeiten bei der 
Terminvergabe und Fertigstellung gerechnet werden! 
Bitte legen Sie grundsätzlich Ihre neuen Dokumente dem Bürgerbüro vor, damit die 
Pass-/Ausweisdaten aktualisiert werden können. 

Veröffentlichung unter Amtliche Bekanntmachungen 

 
 

Sind Ihre Ausweisdokumente noch gültig? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jeder Deutsche ab 16 Jahre ist verpflichtet, einen gültigen Personalausweis oder Reisepass zu besitzen, bei 

Auslandsreisen auch Kinder! 
Bitte überprüfen Sie !VOR BUCHUNG! einer Reise die Gültigkeit Ihrer Dokumente und beantragen Sie Ihre 

Dokumente RECHTZEITIG! 
Bitte beachten Sie, dass technische Probleme, personelle Engpässe oder erhöhtes Bestellaufkommen 

längere Herstellungszeiten verursachen können.  

 
1. Antragstellung 
Der Antrag muss persönlich erfolgen. 

Notwendige Unterlagen: 
 Aktuelles biometrisches Foto (das Foto des letzten Ausweises darf nicht noch einmal verwendet werden) 

 bisheriger Personalausweis oder Reisepass oder Kinderreisepass 

 Geburts-/Abstammungs- oder Heiratsurkunde (Stammbuch) bei erstmaliger Ausstellung des Ausweises im Scheckkartenformat, 

grundsätzlich wenn bisheriger Ausweis/Pass nicht in Lichtenstein ausgestellt ist.  

 bei Ausstellung eines Ausweises vor dem 16. Lebensjahr bedarf es der Zustimmung der Eltern, ebenso bei Ausstellung eines Passes 

für Minderjährige (Zustimmungserklärung können wir vorab zuschicken) 

 Fingerabdrücke sind ab 6 Jahre Pflicht 

 Unterschrift ist ab 10 Jahre Pflicht 

 
2. Gültigkeit 
Der Ausweis/Pass wird vor Ablauf der Gültigkeit ungültig, sofern Eintragungen fehlen oder unzutreffend sind (z.B. bei 

Namensänderung durch Heirat oder Feststellung eines Fehlers der Personendaten). Eine Verlängerung ist grundsätzlich nicht 

möglich! 
 
3. Gebühren  
Die Gebühren sind abhängig von Laufzeit und Alter und müssen grundsätzlich bei Antragstellung entrichtet werden. Es kann bar oder 

mit Scheckkarte bezahlt werden. 
 
 
Kinderreisepass 
 
Für den Grenzübertritt benötigen Kinder ab Geburt einen Kinderreisepass, auch wenn keine 

Grenzkontrollen stattfinden! 
Eine Ausweis-/Passpflicht für Kinder bis 16 Jahre im Inland besteht nicht, es kann jedoch sein, dass manche 

Fluggesellschaften auch bei Inlandsflügen auf Pässe für Kinder bestehen. 

 
1. Notwendige Unterlagen 
 Geburtsurkunde 
 Unterschriften beider Eltern auf Zustimmungserklärung (kann auf unserer Homepage heruntergeladen werden) 

 bei Alleinerziehenden Nachweis des alleinigen Sorgerechts 

 Ausweise oder Pässe der Eltern zum Abgleich mit den Unterschriften 

 bisheriger Kinderreisepass, falls vorhanden 

 biometrisches Foto unabhängig vom Alter des Kindes 

 Gebühr in Höhe von 13 Euro ist bei Antragstellung zu entrichten 

 
2. Gültigkeit 
 1 Jahr  
 Vor Ablauf der Gültigkeit ungültig, sofern Eintragungen fehlen oder unzutreffend sind, z.B. bei Namensänderung. 

 Wir empfehlen die Ausstellung eines Reisepasses oder Personalausweises ab dem 6. Lebensjahr. 

 Wird nicht in allen Staaten dieser Welt anerkannt. In diesem Fall ist ein Reisepass auszustellen und ein bereits vorhandener 

Kinderpass wird vor Ablauf der Gültigkeit eingezogen. Vor Reisebeginn sind hierüber rechtzeitig Informationen einzuholen. 

Einreisebestimmungen können bei www.auswaertigesamt.de eingeholt werden. 

 
Kinderreisepässe sind vorläufige Dokumente und können vor Ort ausgestellt werden. 

Trotzdem muss bis zur Aushändigung mit einer Wartezeit bis zu 1 Woche gerechnet werden. Wir bitten 

deshalb um rechtzeitige Beantragung! 
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Lichtenstein-Trail am 20.05.2023
Bereits zum zweiten Mal nach pandemiebedingter Zwangspause findet am Samstag,
20.05.2023 der Lichtenstein-Trail statt. Die beiden abwechslungsreichen Strecken
Schlössle-Trail mit 11 km (500 Höhenmeter) und Halbmarathon (900 Höhenmeter)
werden als Wettkampfdistanzen angeboten. Start ist 9:45 Uhr bzw. 10:00 Uhr an der
Lichtensteinhalle.

Der Trailrunning Lichtenstein e.V. freut sich, viele Interessierte aus der Region auf oder
an der Strecke zu begrüßen. Für das leibliche Wohl an der Lichtensteinhalle ist
natürlich bestens gesorgt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.lichtenstein-trail.de
Trailrunning Lichtenstein e.V.

 
Haushaltssatzung Gemeinde Lichtenstein
I.
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
hat der Gemeinderat am 30. März 2023 folgende Haushaltssat-
zung für das Jahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

I. 
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 
30. März 2023 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2023 beschlossen: 
 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 
1.  im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen        

1.1     Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 24.008.500 € 

1.2     Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von - 24.121.600 € 

1.3     Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von - 113.100 € 

1.4     Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von             0 € 

1.5     Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                0 € 

1.6     Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von           0 € 

1.7     Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von - 113.100 € 
 
 
2.  im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen                  

2.1     Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   
           von 23.897.500 € 

2.2     Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  
           Von - 22.730.200 € 

2.3     Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
          (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 1.167.300 € 

2.4     Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.186.250 € 

2.5     Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von - 5.112.150 € 
2.6     Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
           Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von - 3.925.900 € 

2.7     Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
           (Saldo aus 2.3 und 2.6) von - 2.758.600 € 

2.8     Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   925.000 € 

2.9     Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von - 180.000 € 
2.10   Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
          Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   745.000 € 

2.11   Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
          Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von   -2.013.600 € 

 
   

§ 3 Verpflichtungsermächtigung
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird fest-
gesetzt im Betrag von  650.000 €

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird 
festgesetzt auf  4.500.000 €
Nachrichtlich:
Die Hebesätze wurden vom Gemeinderat durch die Satzung über 
die Erhebung der Grundsteuer und die Satzung über die Erhebung 
der Gewerbesteuer jeweils vom 19.05.2011 wie folgt festgesetzt:
1.  für die Grundsteuer
 •   für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
     (Grundsteuer A)  340 v.H.
 • für die Grundstücke (Grundsteuer B)  340 v.H.
 der Steuermessbeträge;
2.  für die Gewerbesteuer auf  350 v.H.
 der Steuermessbeträge.
Grundsteuerkleinbeträge i.S. des § 28 Abs. 2 GrStG werden wie 
folgt fällig:
•   am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € 

nicht übersteigt,
•  am 15. Februar und 15. August je zu einer Hälfte ihres Jahres-

betrags, wenn dieser 30,00 € nicht übersteigt.
Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf-
grund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich in-
nerhalb eines Jahres seit der Bekanntgabe dieser Satzung gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, 
der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen.
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind.
II.
Das Landratsamt hat mit Erlass vom 13.04.2023 (AZ 10/2-902.41-
th) die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2023 und den hierdurch festgestellten Haus-haltsplan bestä-
tigt und den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
genehmigt.
III.
Gemäß § 81 Abs. 3 Gemeindeordnung liegt der Haushaltsplan in 
der Zeit vom 02.05.2023 bis 10.05.2023 zur öffentlichen Einsicht-
nahme im Rathaus, Zimmer 5, während der üblichen Öffnungs-
zeiten öffentlich aus.

Lichtenstein, den 25.04.2023
Gemeindeverwaltung

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächti-
gung) wird festgesetzt im Betrag von  0 €
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Feststellung des Wirtschaftsplanes 2023
I.
Auf Grund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 
(GBl. S. 21) in der Fassung vom 17.06.2020 (GBl. S. 403) 
i.V.m. §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698) in der Fassung vom 
07.02.2023 (GBl. S. 26, 42), hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Lichtenstein am 30.03.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das 
Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

I. 
Auf Grund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21) in der Fassung 
vom 17.06.2020 (GBl. S. 403) i.V.m. §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698) in der Fassung vom 07.02.2023 (GBl. S. 26, 42), 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Lichtenstein am 30.03.2023 folgenden Wirtschaftsplan 
für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen: 
  
1. Erfolgsplan 

1.1 Summe Erträge 1.024.500 € 

1.2 Summe Aufwendungen -946.500 € 

1.3 Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 78.000 € 

2. Liquiditätsplan 

2.1.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 988.000 € 

2.1.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit -715.100 € 

2.1.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender 
Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2) 272.900 € 

2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 € 

2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -533.000 € 

2.2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 
(Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2) -533.000 € 

2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1.3 und 
2.2.3) -260.100 € 

2.4.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.129.700 € 

2.4.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -114.900 € 

2.4.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2) 1.014.800 € 

2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende 
des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.3) 754.700 € 

3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 1.107.700 € 

4. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0 € 

5.  Höchstbetrag der Kassenkredite 500.000 € 
 
II. 
Das Landratsamt hat mit Erlass vom 13.04.2023 (AZ 10/2-801.18-th) die Gesetzmäßigkeit 
des festgestellten Wirtschaftsplans bestätigt und die vorgesehene Kreditaufnahme sowie den 
Höchstbetrag der Kassenkredite genehmigt. 
 
III. 
Gemäß § 81 Abs. 3 Gemeindeordnung liegt der Haushaltsplan inklusive Wirtschaftsplan in der 
Zeit vom 02.05.2023 bis 10.05.2023 zur öffentlichen Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 5, 
während der üblichen Öffnungszeiten öffentlich aus. 
 
Lichtenstein, den 25.04.2023 
Gemeindeverwaltung 

II.
Das Landratsamt hat mit Erlass vom 13.04.2023 (AZ 10/2-801.18-
th) die Gesetzmäßigkeit des festgestellten Wirtschaftsplans be-
stätigt und die vorgesehene Kreditaufnahme sowie den Höchst-
betrag der Kassenkredite genehmigt.

III.
Gemäß § 81 Abs. 3 Gemeindeordnung liegt der Haushaltsplan in-
klusive Wirtschaftsplan in der Zeit vom 02.05.2023 bis 10.05.2023 
zur öffentlichen Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 5, während 
der üblichen Öffnungszeiten öffentlich aus.

Lichtenstein, den 25.04.2023
Gemeindeverwaltung

Müllabfuhrtermine Mai 2023
Termine Müllabfuhr 
Mai 2023  

Honau, Traifelberg, 
Unterhausen  

Holzelfingen  Göllesberg  

  
Restmüll-Tonne  
  
  

  
Mittwoch, 10.05.23  
Mittwoch, 24.05.23 
 
  

  
Donnerstag, 04.05.23  
Mittwoch, 17.05.23  

  
Donnerstag, 11.05.23 
Donnerstag, 25.05.23  

  
Bio-Tonne  
  
  

  
Mittwoch, 10.05.23 
Mittwoch, 24.05.23 
  

  
Donnerstag, 04.05.23 
Mittwoch, 17.05.23  

  
Donnerstag, 11.05.23 
Donnerstag, 25.05.23 

        

Termine Müllabfuhr 
Mai 2023  

Honau, Unterhausen  Holzelfingen, 
Traifelberg  

Göllesberg  

  
Gelber Sack  
  
  

  
Mittwoch, 10.05.23  

  
Mittwoch, 17.05.23  
  

  
Freitag, 05.05.23  

  

Termine Müllabfuhr 
Mai 2023  

Honau, Traifelberg, 
Unterhausen  

Göllesberg, 
Holzelfingen  

  
Papier-Tonne  
  
  

 
Donnerstag, 04.05.23 

  
Freitag, 05.05.23  

  
 
 

Zweckverband Sammelklärwerk  
Oberes Echaztal
Sitzung der Verbandsversammlung
Am Montag, 08.05.2023, 18:00 Uhr findet im Sitzungssaal des
Rathauses II, Marktplatz 4, 72793 Pfullingen eine Sitzung des 
Zweckverbandes Sammelklärwerk Oberes Echaztal statt.
Zu dieser Sitzung wird die Einwohnerschaft eingeladen.
T A G E S O R D N U N G
1.  Mitteilungen
2.   Erlass der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 

01/2023 für das Haushaltsjahr 2023
3.     Neubau Sanitärgebäude und Erweiterung Betriebs- 02/2023 

gebäude (Vorstellung der Planung)
4.  Sonstiges

Im Anschluss an die öffentliche Sitzung findet eine nichtöffentliche 
Sitzung statt.
Die Sitzungsunterlagen können ab 28.04.2023 im Internet abge-
rufen werden unter: www.pfullingen.de/Aktuelles

Pfullingen, den 12.04.2023
Zweckverband Sammelklärwerk
Oberes Echaztal
Sitz Pfullingen
Der Verbandsvorsitzende
(gez.) Stefan Wörner
Bürgermeister

Die Gemeindeverwaltung informiert:
Am 11.05.2023 wird sich der Technische Ausschuss in seiner 
öffentlichen Sitzung mit der Thematik der Fortschreibung von 
Photovoltaik-Freiflächen befassen. Alle interessierten Bürgerin-
nen und Bürger sind herzlich eingeladen. Zudem besteht die Mög-
lichkeit dem Regionalverband Neckar-Alb, bis zum 22.05.2023, 
Hinweise und Anregungen zur Teilfortschreibung zur Wind- und 
Solarenergie zu geben. Die Details können der nachstehenden 
Pressemitteilung entnommen werden.

Informelle Beteiligung zu den Teilfortschrei-
bungen Wind- und Solarenergie hat begonnen
Der Regionalverband Neckar-Alb hat von 
Bund und Land den gesetzlichen Auftrag 
erhalten, Flächen für Windkraft und So-
laranlagen im Regionalplan festzulegen. 
Als erster Schritt wurden Suchraumkarten 
Wind- und Solarenergie für die Region Neckar-Alb am 28. März 
2023 von der Verbandsversammlung des Regionalverbands be-
schlossen und ein informelles Beteiligungsverfahren eingeleitet. 
Die Suchraumkarten zeigen die Bereiche in der Region, in denen 
im Rahmen der Erstellung der Teilfortschreibungen Windenergie 
und Solarenergie des Regionalplans Neckar-Alb Gebiete für die 
Festlegung von Wind- und Solarstandorten gefunden werden 
können. Mit den Suchraumkarten werden noch keine Festlegun-
gen für konkrete Gebiete getroffen.
Bis Montag, 22. Mai 2023 haben alle Interessierten die Mög-
lichkeit, dem Regionalverband Hinweise und Anregungen zu den 
Suchraumkarten und den gekennzeichneten Flächen zu geben. 
Die Erkenntnisse aus den Rückmeldungen werden in die konkrete 
Abstimmung der Flächen für die Windkraft- und Solarenergie im 
Regionalplan einfließen.
Informationen zur informellen Beteiligung und dem weiteren Pla-
nungsverfahren sowie die beiden Suchraumkarten als Online-Be-
teiligungskarten stehen auf der Website des Regionalverbandes 
unter www.rvna.de/Regionalplanung/informelle+beteiligung zur 
Verfügung. Hinweise und Anregungen können entweder direkt 
über die Online-Beteiligungskarten, per E-Mail an beteiligung@
rvna.de bzw. auf dem Postweg abgegeben werden.
Die Teilfortschreibungen Windenergie und Solarenergie des Regi-
onalplans Neckar-Alb sind Teil der Regionalen Planungsoffensive 
zum Ausbau der Erneuerbaren Energien. Diese hat zum Ziel, die 
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durch das Klimaschutzgesetz des Landes Baden-Württemberg 
festgelegten 2% der Regionsfläche für Solar- und Windener-
gie zu sichern. Konkret bedeutet das, dass in den Landkreisen 
Reutlingen, Tübingen und Zollernalbkreis insgesamt mindestens 
4500 Hektar Fläche für Windenergieanlagen und mindestens 500 
Hektar für Freiflächensolaranlagen im Regionalplan ausgewiesen 
werden. Erste Flächenkulissen sollen 2023 vorliegen und die Ver-
fahren bis Ende 2025 abgeschlossen werden.

Wir gratulieren ganz herzlich
am 29. April 2023
Frau Katarina Tamaši, Unterhausen, zum 80. Geburtstag
am 30. April 2023
Frau Anita Begič, Unterhausen zum 80. Geburtstag
am 01. Mai 2023
Frau Ana Sarger, Unterhausen zum 90. Geburtstag
Herrn Manfred Schenk, Holzelfingen zum 85. Geburtstag

und wünschen den Jubilaren für das neue Lebensjahr recht viel 
Gesundheit und Freude.

 
E-Learning-Kurse in der Gemeindebücherei
Mit einem gültigen Büchereiausweis haben 
Sie Zugriff auf zahlreiche digitale Lernkurse aus 
den Bereichen Wirtschaft, Psychologie, EDV, 
Rhetorik, Mathematik, Gedächtnistraining etc. 
An diesen Kursen zur privaten und beruflichen Weiterbildung kön-
nen Sie kostenlos über die Onleihe teilnehmen.
www.onleihe.de/neckar-alb
Die Mitarbeiterinnen der Gemeindebücherei beantworten 
gerne Ihre Fragen!
KreativWerkstatt: Flaschenfische
Fliegende Fische für den Garten oder 
Balkon! Aus alten Flaschen und Draht 
gestalten wir Fische. Wer hat, darf gerne 
eine kleine spitze Zange und kleine leere 
Flaschen mitbringen. 
Donnerstag, 11. Mai 2023
flexibel während der Öffnungszeit zwischen 16 und 20 Uhr
Wir bitten um Anmeldung!
Tel. 07129 / 922 493, buecherei@gemeinde-lichtenstein.de

 

 
Schulweg üben leicht gemacht
schulwegtrainer.de: Neue Initiative von Landesverkehrswacht 
BW und UKBW bringt Eltern und Kindern die wichtigsten Ver-
kehrsregeln für den Schulweg näher
Lernen fängt beim Schulweg an: Die Online-Plattform www.schul-
wegtrainer.de vermittelt die wichtigsten Verkehrsregeln für Schul-
anfängerinnen und Schulanfänger. Die gemeinsame Initiative der 
Landesverkehrswacht Baden-Württemberg und der Unfallkasse 
Baden-Württemberg, die vom Ministerium des Inneren, für Digi-
talisierung und Kommunen Baden-Württemberg gefördert wird, 
will dem Trend zum Elterntaxi entgegenwirken und Eltern Ver-
haltenstipps an die Hand geben, wie sie Kinder auf eine sichere 
Teilnahme im Straßenverkehr vorbereiten können.
Der Schulwegtrainer vermittelt angehenden Schulkindern und ih-
ren erwachsenen Bezugspersonen grundlegende Verhaltenswei-
sen für einen sicheren Schulweg. Mit kurzen Videos und prägnan-
ten Tipps werden ihnen einfach umsetzbare Sicherheitsregeln an 

die Hand gegeben. Erziehungspersonen erhalten darüber hinaus 
Sicherheitsempfehlungen für das Elterntaxi, wenn sich das Auto 
auf dem Schulweg nicht vermeiden lässt.
Die Online-Anwendung www.schulwegtrainer.de unterstützt die 
Ehrenamtlichen in den Verkehrswachten vor Ort bei der Verkehrs-
erziehung in Kindergärten und Schulen. Darüber hinaus kann die-
se bei Veranstaltungen der Polizei in der Verkehrs- und Unfallprä-
vention zur Regelverdeutlichung bei Kindern oder zur Information 
von erwachsenen Bezugspersonen eingesetzt werden.
Mehr Informationen über Schulwegsicherheit finden Interessierte 
auf der Internetseite www.verkehrswacht-bw.de.

Martha-Maria Seniorenzentrum
"Was gibt es denn da Leckeres?- Hefezopf in der Tagespflege
Kürzlich zog ein köstlicher Duft durch die Räume von Martha-
Maria. “Was gibt es denn da Leckeres?“ fragte sich so mancher 
im Seniorenzentrum. Des Rätsels Lösung: Die Tagespflege der 
Honauer Einrichtung hatte einen Backtag organisiert. Gemeinsam 
mit den Gästen wurden von den Mitarbeitenden leckere Hefe-
zöpfe mit Rosinen hergestellt. . Der Teig wurde gerollt, geknetet, 
geformt......später dann ab damit in den Backofen, ehe die Le-
ckereien zum Nachmittagskaffee verköstigt wurden
AE

Tag der Streuobstwiesen 2023 Aktionen in und 
um Mössingen
Das Schwäbische Streuobstparadies und der Verein Netzwerk 
Streuobst e. V. haben dazu ein buntes Programm rund um den 
Tag der Streuobstwiesen im und um das Mössinger Streuobst-
infozentrum auf dem Löwensteinplatz 2 auf die Beine gestellt:
Mal Dir die Streuobstwiese ins Herz und in das Mössinger 
Streuobst-Infozentrum: Unsere Mal-Aktion zum Tag der Streu-
obstwiese 2023!
Kinder uns Jugendliche sind dazu eingeladen, unser Streuobst-
Infozentrum in Mössingen zu verschönern! Schicke uns dein 
schönstes, gemaltes Streuobst-Bild und es wird über das Wo-
chenende 28./29.04.2023 im Infozentrum ausgestellt. Wir freuen 
uns über große und kleine Kunstwerke rund um die Streuobst-
wiese, die du uns per Mail oder per Post bis zum 26.04.2023 
zukommen lassen kannst.
Per Mail an: lisa.mueller@streuobstparadies.de
Per Post an: Schwäbisches Streuobstparadies, 
Bismarckstraße 21, 72574 Bad Urach
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Zusätzlich gibt es am Samstag 29.04. zwischen 9:00 und 18:00 
Uhr eine Saftverkostung für alle Besucher des Infozentrums!
Schmetterlingserlebnis in den Streuobstwiesen, Kinderaktion 
in Kooperation mit dem Netzwerk Streuobst Mössingen e. V.
Freitag, 28.04.2023, 14:00 bis 16:00 Uhr, Treffpunkt Schützenhaus 
Mössingen
Wilder Löwenzahn
Freitag, 28.04.2023, 17:00 bis 20:00 Uhr in der Obstwerkstatt 
Mössingen, Löwensteinplatz 2
Jeder kennt den Löwenzahn – aber weiß auch jeder, was man mit 
ihm machen kann? Im Workshop wird gezeigt, wie er kulinarisch, 
volksheilkundlich und auf vielfältige andere Weise genutzt wer-
den kann. Teilnahmegebühr 29 € inkl. Material und Rezeptheft, 
Anmeldung unter gyda.rupprecht@t-online.de, Anmeldeschluss 
24.4.23, bitte mitbringen: Gefäße für Reste.
Öffentliche Führung durch die Streuobstwiesen
Samstag, 29.04.2023, 10:30 bis ca. 12:00 Uhr, Startpunkt Schüt-
zenhaus Mössingen
Öffentliche Führung durch das Streuobst-Infozentrum
Samstag, 29.04.2023, 15:00 bis 16:00 Uhr, Streuobst-Infozentrum 
Mössingen
Erhalten Sie Informationen rund um die Streuobstwiesen von der 
Entstehung und Rückgang der Obstwiesen, den neuesten Er-
kenntnissen zu ihrer Bedeutung für Tiere und Pflanzen und die 
Biodiversität aber auch als wichtiger Baustein im Ökosystem – 
insbesondere in der heutigen Zeit. 
Mössinger Mostseminar – das Original!
Am 28.4.2023 ab 19:00 Uhr in der Kulturscheune Mössingen: 
Ob Wettbewerb zwischen den Mostherstellern, der durch den 
unbestechlichen Gaumen des Publikums zur nachhaltigen Qua-
litätssteigerung führt, das Kulturprogramm, oder die geistreichen 
Vorträge von Michael Niethammer – das Mostseminar ist immer 
wieder ein unterhaltsames und lehrreiches Erlebnis! Veranstaltet 
durch den Förderverein Kultur-Café Mössingen, NWSO und den 
OGV Mössingen
Wer richtig einsteigen möchte: Mostproben können am 28.4.2023 
vom eigens produzierten Apfel- und Birnenmost ab 18:00 Uhr in 
der Kulturscheune abgegeben werden. Menge ca. 3 Liter, bei der 
Abgabe sollte ein Formblatt mit entsprechenden Angaben ausge-
füllt werden. Anmelden können sich die Bewerber ab sofort unter 
Tel. 07473/8178 oder per Mail an hans.wener@uni-tuebingen.de.
Kontakt:
Schwäbisches Streuobstparadies e. V.
Bismarckstrasse 21, 72574 Bad Urach,
Telefon: 07125 – 309 32 63
e-mail: kontakt@streuobstparadies.de
www.streuobstparadies.de

Ein Traum in Weiß und Rosa: Veranstaltungen zum Schwä-
bischen Hanami im Streuobstparadies
Bis Ende Juni finden unter dem Motto „Schwäbisches Hanami“ 
(japanisch = Blüten betrachten) wieder zahlreiche Veranstaltungen 
zur Obstbaumblüte statt. Die ortsansässigen Vereine, Museen, 
Betriebe und Kommunen der sechs paradiesischen Landkreise 
haben vielfältige Wanderungen, Blütenfeste, Kochkurse, Kinder-
aktivitäten und andere erlebnisreiche Angebote zusammengetra-
gen, um diese zauberhafte Jahreszeit zu erleben.
Zur Veranstaltungsreihe, die seit Vereinsgründung im Jahr 2012 
alljährlich stattfindet, erschien Anfang März ein Flyer zur Auslage 
im Streuobstparadies. Die Veranstaltungen selbst und noch viele 
weitere Infomationen sind auf der Internetseite www.streuobst-
paradies.de zu finden.

Apothekendienst
Samstag, 29. April 2023
Römerschanz-Apotheke, Gustav-Groß-Straße 2, Reutlingen (Rö-
merschanze), Telefon 0 71 21 / 32 05 66
Sonntag, 30. April 2023
Hauff-Apotheke, Wilhelmstraße 16, Lichtenstein, Telefon 0 71 29 
/ 9 26 70

Montag, 01. Mai 2023 (Feiertag)
Apotheke in der Römerstraße, Römerstraße 145, Pfullingen, Te-
lefon 0 71 21 / 9 61 32 60
Diese Daten sind tagesaktuell und unterliegen einem ständigen 
Änderungsservice.

Notfalldienste
Der ärztliche Bereitschaftsdienst (in Vertretung des Hausarztes) 
übernimmt über die Rufnummer 116 117 (Anruf ist kostenlos)
die Steuerung der Patientenversorgung an Wochenenden/Feier-
tagen.
Von Fall zu Fall wird hier entschieden, ob der Anrufer in einer der 
Notfallpraxen behandelt werden muss, ob ein Hausbesuch erfor-
derlich ist oder ob der Rettungswagen ausrücken muss.
In schweren Fällen (Herzinfarkt, Schlaganfall, schwere Verletzung) 
muss weiterhin der Notarzt über die Nummer 112 verständigt 
werden.
Die bisherigen Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst 
unter der Woche bleiben bestehen.
Die Öffnungszeiten der Notfallpraxis Reutlingen lautet wie folgt:
Reutlingen (Allgemeiner Notfalldienst) 
Allgemeine Notfallpraxis Reutlingen Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstr. 31
72764 Reutlingen
Mo – Fr 18 – 22 Uhr
Sa, So und an Feiertagen 8 - 22 Uhr
Notfallpraxis Kinder Reutlingen Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlingen
Sa, So und an Feiertagen 9 - 13 Uhr und 15 - 20 Uhr
Kinderärztlicher, augenärztlicher sowie HNO-ärztlicher Not-
falldienst werden ebenfalls über die bundesweite Rufnummer
116 117 (Anruf kostenlos)
für den ärztlichen Bereitschaftsdienst vermittelt.
Zahnärztlicher Notfalldienst für Baden-Württemberg
0761/120 120 00

Soziale Dienste
Diakoniezentrum Martha-Maria 
Rathausplatz 18, 72805 Lichtenstein-Unterhausen
Telefon: 07129 / 922 385

Rad- und Wanderkarte Mittlere Schwäbische Alb 
Mit der aktuellen Rad- und Wanderkarte bietet die Tourismus-
gemeinschaft Mythos Schwäbische Alb im Landkreis Reutlin-
gen natur- und kulturbegeisterten Urlaubern die Möglichkeit, 
individuelle Touren zu planen und die Region auf eigene Faust 
zu erkunden.
Urlaub im eigenen Land hat in den letzten Jahren zunehmend an 
Interesse gewonnen. Immer mehr Menschen erkennen, dass die 
eigene Heimat vielfältige und abwechslungsreiche Bedingungen 
für eine Auszeit vom Alltag bietet. Egal ob Wochenendtrip oder 
ausgedehnter Jahresurlaub, die Mittlere Schwäbische Alb gehört 
zu den landschaftlich und kulturell besonders reizvollen Regionen 
Deutschlands.
Informationen zu weiteren Broschüren und Katalogen bietet die 
Website der Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb 
unter www.mythos-alb.de/service. Alle Touren können auch in 
der kostenlosen App (iOS und Android) abgerufen und herunter-
geladen werden.
Die Rad- und Wanderkarte wird in begrenzter Auflage zu einem 
Preis von EUR 8,90 vom lokalen Buchhandel und bei den regiona-
len Tourist-Informationen im Landkreis Reutlingen vertrieben. Wer 
sich schon vor der Anreise informieren möchte, erhält die Karte 
im Versand durch Mythos Schwäbische Alb, zum gleichen Preis, 
zuzüglich EUR 3,00 für Porto und Verpackung. Die Bestellung ist 
jederzeit per Mail unter info@mythos-alb.de möglich.
Quelle: Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb, Bis-
marckstraße 21, 72574 Bad Urach, Tel.: 0 71 25 / 150 600, info@
mythos-alb.de, www.mythos-alb.de (April 2023)
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Einladung zur Vortragsreihe Leben mit Sehbe-
hinderung
Der Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg e. V. lädt 
zu einer Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Leben mit Seh-
behinderung“ in digitalem Format (Zoom) oder per Telefon, ein. 
Termin:
10. Mai 2023 um 19:00 Uhr
Thema: Altersbedingte Makula Degeneration
Zeit: Von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr.
Meeting-ID: 854 0624 0815
Schnelleinwahl (mobil)
+496971049922,85406240815 Deutschland
+496938079883,85406240815 Deutschland
Einwahl nach Standort (Festnetz)
+49 69 7104 9922 Deutschland
+49 69 3807 9883 Deutschland
Meeting-ID: 854 0624 0815
Bitte melden Sie sich in unserer Verbandsgeschäftsstelle unter 
der Telefonnummer 0711-21060-0 oder per E-Mail vgs@bsv-wu-
erttemberg.de, an. Sie erhalten dann vor der Veranstaltung den 
Link zur Zoomkonferenz.
BSV Württemberg e. V., Lange Str. 3, 70173 Stuttgart,
https://www.bsv-wuerttemberg.de/
Unsere Vortragsreihe wird im Herbst 2023 fortgesetzt. Gerne kön-
nen Sie sich schon jetzt anmelden und wir setzen Sie auf die Liste 
der Teilnehmenden. Vor der Veranstaltung senden wir Ihnen dann 
die Information zu.

 
Badespaß am 07.05. im Hallenbad
Am Sonntag, 07.05. veranstaltet der Ak Asyl einen Bade- und 
Wasserspaß von 11.00-14.00 Uhr im Hallenbad Unterhausen für 
Kinder aus vorwiegend einkommensschwachen Familien.
Kinder unter 10 jahren und Nichtschwimmer:innen müssen ein 
Elternteil mitbringen.
Anmeldung bis 02.05. bei Frau Pitz, Rathaus/Familienbüro.
Im Anschluss an den Wasserspaß gibt es zur Stärkung Hotdogs 
und Wasser zu je 1€.
Wir freuen uns auf Euch/Sie!!

 
Neues aus der vhs
1Y0131 Sparen für den Nachwuchs: 
Mittwoch, 03.05.23 18.30 - 20 Uhr 1 x
1Y5125 Bezahlen mit dem Android Smartphone: 
Ab Do, 04.05.23 14 - 16.15 Uhr 2x
1Y2721 Nur Mut - Trau Dich an Deine Kreativität - 
Do, 04.05.23 18 - 19.30 Uhr, 1x
1Y5111 MS Excel - Daten auswerten mit Pivot-Tabellen und Ober-
wasser behalten! Fr, 05.05.23, 17 - 20 Uhr, 1x
1Y3004 Meditatives Waldbaden, 
Fr, 05.05.23 18-19.30 Uhr, 1x
1Y0512 Resilienz - Das Geheimnis der Stehaufmännchen: 
Sa, 06.05.23 09.30 - 13.30 Uhr, 1x
1Y3258 Salsa/Bachata - Workshop, 
Sa. 06.05.23 14 - 17 Uhr und So, 07.05.23 13 - 16 Uhr
1Y3502 Italienische Küche - von Norden nach Süden, 
Di, 09.05.23, 18 - 22 Uhr
1Y0135 Kunstgeschichte kompakt: Vom Impressionismus bis 
Land Art, Mi, 10.05.23 - 28.06.23, 6x
1Y0506 Kraft für Neues - Sicherheit gewinnen unter sich verän-
dernden Lebensumständen, Mi. 10.05.23
1Y0115 Große Kunst erklärt: König David in der Bildenden Kunst, 
Do, 11.05.23 19.30 - 21 Uhr, 1x

Don Giovanni mit der vhs – Ausfahrt zu Mozarts Oper am 14. 
Mai in Stuttgart
Mit der vhs Pfullingen vergünstigt die Stuttgarter Oper genießen: 
Am 14. Mai geht’s zu Mozarts „Don Giovanni“ – die reduzierten 
Tickets in verschiedenen Kategorien sind ab sofort bei der vhs 
verfügbar.
Belüg mich - ich verspreche auch, dir zu glauben. Ist der Verführer 
immer auch Betrüger? Oder ist auch der Verführer ein Betrogener? 
Don Giovanni, der Inbegriff des unwiderstehlichen Verführers und 
darüber hinaus jemand, der sich von allen moralischen Ansprü-
chen befreit und scheinbar unbeschwert von einer Eroberung zur 
nächsten eilt, wird seinerseits zur Spiegel- und Projektionsfläche 
für die auf ihn fixierten Frauen.
Andrea Moses inszeniert im Stuttgart Opernhaus Mozarts und Da 
Pontes Meisterwerk als ein Labyrinth gegenseitiger Täuschun-
gen. Vielleicht ist Don Giovanni unter all den Egoisten nur der 
ehrlichste?
Das Stück beginnt um 18:00 Uhr – um 17:00 Uhr startet in Pfullin-
gen der Bus, der die Teilnehmer der vhs-Ausfahrt gemütlich bis 
knapp vor die Tore des Opernhauses bringt. Wer Interesse an 
Tickets hat, meldet sich direkt bei der vhs Pfullingen, entweder 
zu den Öffnungszeiten persönlich, telefonisch unter 07121/99230 
oder per Mail an post@vhs-pfullingen.de. Die verfügbaren Tickets 
decken verschiedene Preisklassen ab, die nach individueller Ab-
sprache gebucht werden können.

 
Foto: Martin Sigmund

 
Ein runder Geburtstag für den Landkreis  
Reutlingen
Vor 50 Jahren schlug nach der Kreisreform die Geburtstunde des 
Landkreises Reutlingen in seiner jetzigen Form. Zum 1. Januar 
1973 wurde der heutige Landkreis Reutlingen mit seinen 26 Städ-
ten und Gemeinden gebildet.
„Wir haben alle etwas zu feiern“, so Landrat Dr. Ulrich Fiedler. 
„Denn wir können stolz sein auf unseren Landkreis und unsere 
zahlreichen Nachhaltigkeits- und Inklusionsprojekte. Vor allem 
aber können wir stolz sein auf das großartige und vielfältige Enga-
gement aller, die sich in unserer Gesellschaft auf den vielfältigsten 
Wegen einbringen. Denn Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger sind 
es, die unseren Landkreis lebens- und liebeswert machen.“
Veranstaltungen im Kreisjubiläum
Um möglichst viele Personen zu erreichen, wird es keine zent-
rale Jubiläumsveranstaltung geben, sondern über das Jahr und 
den gesamten Landkreis hinweg verteilte Aktionen und Veran-
staltungen. Eine Übersicht der Veranstaltungen gibt es auf der 
Website des Landkreises unter https://www.kreis-reutlingen.de/
Kreisjubiläum
Zum Auftakt des Kreisjubiläums hat das Kreisarchiv Reutlingen 
den Bildband „Burgen und Schlösser im Landkreis Reutlingen“ 
veröffentlicht sowie in Zusammenarbeit dem Nachbarlandkreis 
Esslingen die Website https://www.unsere-burgen.de/willkom-
men aufgebaut.
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Ende Mai kommt das ebenfalls hybride Publikationsprojekt „Der 
Landkreis Reutlingen von oben. Alle Orte damals und heute.“ in 
die Buchhandlungen sowie online unter www.unsere-orte.de. 
Außerdem erstellt das Kreisarchiv eine Kleindenkmale-App zum 
Herunterladen auf das Smartphone.

Neues vom Neubau: Bis zu 100 Mitarbeitende 
bringen den Rohbau voran
Auf dem Gelände des zukünftigen Neubaus des Landratsamts 
Reutlingen sind die Bohrarbeiten für die Geothermieanlage fer-
tiggestellt worden. Nach den kalten Tagen haben im Februar an-
schließend die Rohbauarbeiten begonnen. Die Microbohrpfähle, 
welche zur Auftriebssicherung der Bodenplatte dienen, sind ein-
gebracht und acht Betonierabschnitte für die 1,30 Meter dicke 
druckwasserdichte Bodenplatte sind bereits fertig eingebaut. 
Zudem sind 15 Prozent der Betonwände bereits fertiggestellt.
Aktuell ist die Baustelle mit 70 Mann besetzt, welche die Arbeiten 
voranbringen. Es stehen drei große Turmdrehkrane zur Verfügung 
und die Betonagearbeiten erfolgen mittels Betonpumpen und 
Rundverteilern. Der hierfür benötigte Beton wird mit Betonmi-
schern zur Baustelle gebracht. Zur Vervollständigung der Bau-
stelleneinrichtung werden zeitnah zwei weitere Hochbaukräne 
aufgebaut und die Baustellenbesetzung wird auf etwa 100 Mann 
aufgestockt. Der Grundriss des Gebäudes ist für die weiteren 
Arbeiten in vier ungefähr gleich große Arbeitsabschnitte eingeteilt, 
welche stufenweise versetzt nach oben gebaut werden und das 
Gebäude langsam sichtbar machen.

Umweltministerin Thekla Walker zu Besuch im 
Landkreis Reutlingen
Auf ihrer Tour durch die Landkreise hat Thekla Walker, Ministerin 
für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, als 
erstes im Landkreis Reutlingen Halt gemacht. Im Fokus des Be-
suchs am Freitag, 21. April 2023, stand der Ausbau der erneuer-
baren Energien. Landrat Dr. Ulrich Fiedler begrüßte die Ministerin 
zunächst im Landratsamt in Reutlingen. Dort standen Gespräche 
zu den Themen Grüner Wasserstoff, Windkraft sowie Freiflächen-
Photovoltaikanlagen auf dem Programm. Zum Abschluss des Be-
suchs wurde die Straßenmeisterei in Münsingen besichtigt.
Grüner Wasserstoff als wichtiger Baustein für die Energiewende
Für den langfristigen Erfolg der Energiewende und für den Kli-
maschutz brauchen wir Alternativen zu fossilen Energieträgern. 
Grüner Wasserstoff wird dabei als vielfältig einsetzbarer, erneuer-
barer Energieträger eine Schlüsselrolle einnehmen. Der Landkreis 
Reutlingen engagiert sich daher seit mehreren Jahren in diesem 
Bereich und konnte bereits wertvolle Erfahrungen rund um den 
Aufbau einer regionalen Wasserstoffwirtschaft sammeln. Über 
die Wasserstoff-Aktivitäten des Landkreises und die gewonne-
nen Erkenntnisse informierte sich Umweltministerin Thekla Walker 
gleich zu Beginn ihres Besuchs in Reutlingen.
Der Ausbau erneuerbarer Energien ist den Landkreis sowie seine 
Städte und Gemeinden ein zentrales Thema. Um die Energie-
wende zu meistern und die Energieversorgung unabhängiger zu 
machen, braucht es auch mehr lokal erzeugten Strom aus Sonne 
und Wind. Bund und Land haben Ausbauziele für beide Bereiche 
definiert und der Regionalverband Neckar-Alb Anfang April Such-
raumkarten zur Wind- und Solarenergienutzung veröffentlicht. 
Am Freitagabend besuchte Ministerin Thekla Walker gemeinsam 
mit Landrat Dr. Ulrich Fiedler die Straßenmeisterei in Münsingen. 
Die Fertigstellung des Gebäudes war für den Landkreis Reutlin-
gen 2018 ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur klimaneutralen 
Verwaltung und auch fünf Jahre später besitzt das Gebäude des 
Landratsamtes weiterhin Vorbildcharakter im Bereich der Stra-
ßenbauverwaltung und darüber hinaus. Dazu tragen verschiedene 
Komponenten bei, von denen sich die Ministerin vor Ort selbst ein 
Bild machen konnte: Eine Hackschnitzelanlage, deren nachwach-
sende Rohstoffe aus den Straßenbegleitflächen gewonnen wer-
den, übernimmt die Heizung und Warmwasserversorgung. Res-
sourcenschonend wird das Regenwasser gesammelt, aufbereitet 

und wieder zur Fahrzeugwäsche und zur Herstellung der Salzsole 
für den Winterdienst genutzt. Auf den großen Dachflächen wur-
de zudem eine Photovoltaikanlage installiert, die 2022 ans Netz 
ging und von der Erneuerbare Energiegenossenschaft Neckar-Alb 
betrieben wird. Als CO2-neutrales Gebäude konzipiert kann die 
Straßenmeisterei so weitgehend klimaneutral betrieben werden.

Europäische Impfwoche 2023: Schutz vor 
Diphterie und Polio
In der diesjährigen Europäischen Impfwoche vom 23. - 29. Ap-
ril, möchte das Kreisgesundheitsamt Reutlingen für Impfungen 
gegen Diphterie und Polio (Kinderlähmung) sensibilisieren. Wer 
annimmt, dass die beiden Infektionskrankheiten ausgestorben 
sind, der irrt: Aufgrund der heutzutage hohen Mobilität kommt 
es immer wieder zur Einreise von Personen, die mit hier selten 
gewordenen Erregern angesteckt sind. So wurde im Jahr 2022 
in Baden-Württemberg eine Häufung von Diphterie-Fällen beob-
achtet. In anderen westlichen Ländern (USA und Großbritannien) 
wurden darüber hinaus im vergangenen Jahr Polioviren im Ab-
wasser nachgewiesen.
Eine Infektion bei fehlendem oder unvollständigem Impfschutz 
gegen Diphterie oder Poliomyelitis kann in Einzelfällen lebens-
bedrohlich sein. Die Grundimmunisierung gegen Diphterie und 
Poliomyelitis erfolgt in der Regel mit einem sogenannten Kom-
binationsimpfstoff, der neben diesen beiden noch vor weiteren 
Krankheiten wie Tetanus und Keuchhusten schützt. Die STIKO 
empfiehlt, die Grundimmunisierung mit insgesamt 3 Impfstoffdo-
sen noch vor dem 1. Geburtstag durchzuführen.
Ausführliche Informationen zu den empfohlen Inlandsimpfungen 
sind auf der Homepage der Ständigen Impfkommission vom Ro-
bert-Koch-Institut (STIKO) veröffentlicht https://www.rki.de
sowie auf der Website der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) https://www.impfen-info.de/

Die Pein mit dem Bein
Welche Funktion haben Venen, wie sind sie aufgebaut und warum 
kommt es zu Venenerkrankungen? Diese und viele weitere Fragen 
beantwortet Dr. med. Günther Fuhrer am Mittwoch, 10. Mai, um 
19:00 Uhr im PORT Gesundheitszentrum Schwäbische Alb Ho-
henstein, Finkenweg 6 in Hohenstein-Bernloch.
Die Veranstaltung ist Teil der Gesundheitsförderungsreihe „Ge-
sundheit & mehr“ der Abteilung Gesundheitsplanung des Kreis-
gesundheitsamtes.
Wer mehr über die leistungsstarken Blutgefäße und Therapie-
möglichkeiten bei Erkrankungen erfahren möchte, wird aus orga-
nisatorischen Gründen um vorherige Anmeldung gebeten. Diese 
ist per E-Mail an gesundheitsplanung@kreis-reutlingen.de oder 
telefonisch unter 07387 984-1461 möglich.
Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Ausschuss für technische Fragen und Umwelt-
schutz
Einladung und Tagesordnung
Sitzung am Montag, den 08.05.2023, 15:00 Uhr, im Landratsamt 
Reutlingen, Mittlerer Sitzungssaal, Bismarckstraße 47.
öffentlich
1.  Bericht zum Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Jahr 

2022/2023
2. Mitteilungen/Anfragen
An die öffentliche Sitzung schließt sich eine nichtöffentliche Sit-
zung an.
Mit freundlichem Gruß
gez. Dr. Ulrich Fiedler
Landrat
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Führungen auf dem Komposthof  
am 9. und 23. Mai 2023
Zu Beginn der Gartensaison und der Wachstumsperiode ist eine 
ausgewogene Nährstoffversorgung der Pflanzen besonders wich-
tig. Dies ist genau der richtige Anwendungszeitpunkt von Kom-
post als Dünger und Bodenverbesserer. Daher lädt der Landkreis 
Reutlingen am Dienstag, 9. und 23. Mai 2023, jeweils um 17 Uhr 
zu Führungen auf dem Komposthof ein.
Wie aus Bioabfall wertvoller Kompost gemacht wird, erklärt ein 
Abfallberater des Landkreises Reutlingen direkt vor Ort auf dem 
Komposthof in Pfullingen. Zum Abschluss der Führung erhalten 
alle Teilnehmer eine kleine Kompostprobe, deshalb sollten bei 
Interesse geeignete Gefäße mitgebracht werden.
Treffpunkt ist der Komposthof Pfullingen an der Kreisstraße zwi-
schen Pfullingen und Gönningen, Parkmöglichkeiten befinden 
sich im Eingangsbereich. Die Führung dauert etwa eine Stunde. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Für Gruppen können übrigens gesonderte Termine bei der Abfall-
beratung des Landkreises Reutlingen vereinbart werden.

 
 

Fundsache im Ortsamt Holzelfingen
Folgende Fundsachen wurden im Ortsamt abgegeben:
Skoda Autoschlüssel, einzelner AirPods und eine silberne Brille.
Besitzansprüche können zu den üblichen Öffnungszeiten im Ort-
samt geltend gemacht werden.
Ortsamt Holzelfingen: Römerstr. 2, 72805 Lichtenstein
Kontakt: Tel.07129/4228 Fax: 07129/6655
Mail: stefanie.brendle@gemeinde-lichtenstein.de
Hompage:www.gemeinde-lichtenstein.de
Unsere Öffnungszeiten im Ortsamt Holzelfingen:
Montag 08:00 - 12:00 Uhr
Mittwoch 14:00 - 18:30 Uhr
Donnerstag 08:00 - 12:00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers: 
Mittwoch 17:00 - 18:00 Uhr

 
 

Verkaufswagen der Bäckerei Schmid aus  
Gomaringen
Der Verkaufswagen der Bäckerei Schmid kommt Dienstags, von 
13.00 bis 15.00 Uhr auf den Parkplatz beim Ortsamt Holzelfingen.

 
 

 
 

Schließtage im Mai
Das Ortsamt ist am:
Montag, 01.05.2023
Mittwoch, 17.05.2023 bis einschließlich Montag, 22.05.2023 
geschlossen.
Am Dienstag, 09.05.2023 ist das Ortsamt erst ab 09:00 Uhr ge-
öffnet
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

 
 

Ideen für die Freizeit

Seniorenkreis Honau 
Ausflug im Wonnemonat Mai
Liebe Freunde des "Dr´Fleckatreff" Seniorenkreis Honau,
unsere Kaffeefahrt mit der Fa. Omnibus-Vöhringer nach Beuron-
Thiergarten rückt näher.
Termin: Dienstag, 2. Mai 2023
Abfahrtszeiten: 11.45 Uhr Unterhausen - Bahnhofstraße gegen-
über Apotheke | 12.00 Uhr Honau | 12.10 Uhr Traifelberg
Wir fahren durch das romantische Donautal zum jüngsten Ölmül-
ler Deutschlands zu den "Ölfreunden" nach Beuron-Thiergarten. 
Bei der Ankunft gehen wir zum Kaffee trinken und Kuchen essen, 
anschließend bekommen wir eine Führung in der Ölmühle, danach 
ist ein Einkauf im Mühlenladen möglich. Natürlich kann auch ein 
kleiner oder größerer Spaziergang möglich. Lassen Sie sich inspi-
rieren und probieren Sie verschiedene frisch gepresste natürliche 
Öle aus - sie sind ein Genuß für Körper, Geist und Seele.
Letzter Anmeldeschluß ist Freitag, der 28.04.2023 unter Tel. 
07129-4079648 oder mobil 0152 08825133 bei Gabi Frank.
Zur Kaffeefahrt nehmen wir gleich die Anmeldeliste für unseren 
1/2-Tages-Ausflug am 06.06. mit - das Ziel wird noch bekannt 
gegeben.
Weiter erinnern wir nochmals an den Artikel der letzten Amtsblatt-
Ausgabe vom 21.4. "Man müßte Klavier spielen können..." an 
alle, die ein Instrument spielen können - an jede Altersgruppe, 
ab September bei uns mitzumachen und 5 - 6 Mal jährlich 1 x 
im Monat uns bei unseren Liedern musikalisch zu unterstützen. 
Über Bewerbungen würden wir uns sehr freuen und werden gerne 
unter Tel. mobil (auch WhatsApp) 0170 5379607 Inge Liebermann 
oder Gabi Frank FN 07129-4079648 oder mobil 0152 08825133 
entgegen genommen.
Seniorenkreis Honau "Dr´Fleckatreff" / il.
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Mobiler Bäcker wieder vor Ort
Der Verkaufswagen der Bäckerei Schmid ist jeden Dienstag von 
15:15 - 16:30 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Freibad für Sie da!

Kummerkasten für Honau
Am Ortsamt in Honau liegen für Sie in einer kleinen Box unter dem 
Schaukasten Kummerzettel bereit, auf denen Sie gerne Verbesse-
rungsvorschläge oder Mängelmitteilungen an das Ortsamt richten 
können. Ein Exemplar können Sie gleich hier ausschneiden, sollte 
Ihnen etwas aufgefallen sein, das wir in Honau oder auf dem Trai-
felberg verbessern/erledigen sollten:

    Ich habe folgende/n 

o Mängelmitteilung 
o Verbesserungsvorschlag 

                betr. Honau/Traifelberg: 

 
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Freiwillige Angaben: 

 

Name:___________________________________________ 

Kontakt:_______________________________________ 

Ihre Ortsverwaltung Honau

Honauer Suchspiel 2023
Diesmal suchen wir Orte, Wege, Straßen!
In jeder Vollausgabe werden wir mehrere Aufnahmen aus einer 
bestimmten Örtlichkeit in und um Honau präsentieren. Wenn Sie 
den gesuchten "Fleck Honau" erkannt haben, können Sie die Lö-
sung ins Ortsamt schicken/einwerfen oder mailen (claudia.will@
gemeinde-lichtenstein.de).
Es wartet ein toller Hauptpreis für den/die erfolgreichste/n Su-
cher/in.
Hier die Fotos für diesen Monat:
.... also: mitmachen, suchen und antworten!

 

 


